
Generation -

„Die Jugend wird in ihrer gesellschaftlichen und 
beruflichen Entwicklung besonders gefördert. 
Sie hat alle Möglichkeiten, an der Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung ver
antwortungsbewußt teilzunehmen."

(Aus der Verfassung der DDR)

Jugend in der DDR
Die Volkskammer beschloß 1974 das 3. Jugendgesetz der 
DDR. Es wurde in 240 000 Zusammenkünften mit über 5,4 
Millionen Teilnehmern diskutiert.
Gegenwärtig sind über 33 000 junge Bürger Abgeordnete in 
örtlichen Volksvertretungen. Zu‘den Wahlen am 7. Mai kan
didieren allein 23 000 Jugendliche mit dem Mandat der FDJ. 
Nach Beendigung ihrer Schulzeit können alle Schüler eine 
Lehre oder ein Studium aufnehmen. Für alle Absolventen ist 
ein Arbeitsplatz gesichert.
Unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten Lehrlinge 
und Schüler der 11. und 12. Klasse 110 bzw. 150 Mark. Für 
Studenten beträgt das Grundstipendium 200 Mark.
Jede 5. Neubauwohnung erhält eine junge Familie. Seit 1971 
wurden in der FDJ-Aktion „Umgebaut und ausgebaut" über 
210 000 Wohnungen vor allem für junge Eheleute fertigge
stellt.
Jungen Eheleuten wird als Starthilfe für die Gründung einer 
Familie ein zinsloser Kredit in Höhe von 7 000 Mark gewährt. 
Seine Rückzahlung wird bei der Geburt eines Kindes teil
weise oder mehrerer Kinder ganz erlassen.
26 Wochen beträgt der vollbezahlte Schwangerschafts- und 
Wochenurlaub. Für jedes Kind werden 1 000 Mark Geburten
beihilfe gezahlt. Alle Mütter erhalten ein bezahltes Babyjahr, 
ab 3. Kind 18 Monate Freistellung.
10 500 Jugendklubs der FDJ bieten vielfältige Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung.

Der Jugend Vertrauen und Ver
antwortung ist Prinzip der Ju
gendpolitik in der DDR. Katrin 
Hensel (Foto oben) ist 1. Block
walzerin in der Maxhütte Unter
wellen born und als Abgeordnete 
der Volkskammer an der Ausar
beitung von Gesetzen der höch
sten Volksvertretung unserer Re
publik beteiligt.
Für Burkhard und Eva Koniarz in 
Berlin Prenzlauer Berg verbesser
ten sich mit dem Umzug in eine 
rekonstruierte Wohnung (Foto 
rechts) die Wohnbedingungen. 
Für 4 Zimmer - 104 m2 Fläche - 
mit Bad bezahlen sie 94,- Mark 
Miete.
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